[image: image2.jpg]Land
esschulrat fur Steierm
]|





	An alle

Bezirksschulräte

in der Steiermark


	8011 Graz

Körblergasse 23, Postfach 663

www.lsr-stmk.gv.at
DVR: 0064360
Parteienverkehr:

Montag-Freitag: 8.30 – 12.00 Uhr

Sachbearbeiterin:  Elisabeth Tassoti
Tel.: (0316) 345 / 357
Fax: (0316) 345 / 355
e-mail: elisabeth.tassoti@lsr-stmk.gv.at 

*600000_34939492*
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	Graz, am 15.10.2008


Qualitätsstandards im integrativen Unterricht von

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Unter Berücksichtigung des Rundschreibens des BMUKK Nr. 18/2008, GZ. 36.153/0102-I/8/2008 vom 5. August 2008 „Richtlinien für die Umsetzung und das Monitoring von Qualitätsstandards im integrativen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf“ (vom Landesschulrat für Steiermark mit GZ.: VIIIIe1/15-2008 vom 23.9.2008) übermittelt und zum Zwecke einer nachhaltigen Qualitätsentwicklung und Quali​tätssicherung des gemeinsamen Unterrichts von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf erlässt der Landesschulrat für Steiermark folgende Richtlinien:

· Arbeit an den Übergängen:

Wissenstransfer über arbeitsmethodische Vorgansweisen (Arbeitsweise, offenes Lernen, individueller Förderplan, spez. Fördermethoden) in Form von schulartübergreifendem Projektunterricht, schulartüber​greifenden Konferenzen, kooperativer Pädagogik – Hospitationen.
Mit Stichtag 1.3. erfolgt die Nennung der übertretenden Schülerinnen und Schüler mit Sonderpädagogi​schem Förderbedarf (SPF) durch die Leiterin/den Leiter des Sonderpädagogischen Zentrums an die auf​nehmende Volks- oder Hauptschule.
Wissenstransfer über Schülerinnen und Schüler mit SPF (Formen der Behinderungen, pädagogische In​terventionsmaßnahmen bzw. Möglichkeiten)
· Steuerungsfunktion der Direktorin/des Direktors
Den Direktorinnen und Direktoren der aufnehmenden Schulen kommt im Rahmen der Installierung von Integrations-, bzw. Stützlehrer/innenklassen eine besondere Rolle zu. In dieser verantwortungsvollen Steuerungsfunktion sind nachstehende angeführte Bereiche besonders zu berücksichtigen:

· Information über Integration im schulischen Umfeld: Schulerhalter, Schulbusunternehmer, Schul​wart, Reinigungspersonal, …

· Organisatorische Rahmenbedingungen sichern (geeignete Klassenräume, Anschaffung von spe​ziellen Lehr- und Lernmitteln)

· Information und Aufklärung aller Eltern über Integration

· Kooperationsfreundliches Klima an der Schule schaffen

· Gedanken der gemeinsamen Bildung im Gesamtkollegium verankern

· Langfristige Vorbereitung von integrativen Klassen

b.w.

· Maßnahmen zur Personalentwicklung ermöglichen (Teambildung und Teamentwicklung)

· Das Mehrlehrer/innensystem schützen, nicht als Supplieradresse benützen

· Maßnahmen zur Qualitätssicherung (kollegiale Hospitationen ermöglichen, interne und externe Evaluationen anregen, … )

· Klassenzusammensetzung:
Maximal 5 Kinder mit SPF (Art und Schweregrad der Behinderung berücksichtigen!)

In Integrationsklassen ist binnendifferenzierter Unterricht anzustreben.

Bei Führung von Leistungsgruppen in der Sekundarstufe I sind die Kinder mit SPF in jene LG aufzunehmen, deren Schülerinnen/Schüler ein hohes Maß an Arbeitsfähigkeit (Selbstständigkeit, Konzentrationsfähigkeit ...), sozialer Kompetenz und  Belastbarkeit aufweisen. 
Darüber hinaus gilt es folgende zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen, wie: Kinder mit Verhal​tensauffälligkeiten, Kinder mit anderen besonderen Bedürfnissen, Kinder mit  anderen kulturellen Hintergründen.

Die Verantwortung für die sinnvolle Zusammensetzung bei parallel geführten Klassen obliegt dem/der  Leiter/in in Abstimmung mit dem betreffenden Jahrgangsstufenteam. 

· Klassenlehrerin/Klassenlehrer bzw. Klassenvorständin/Klassenvorstand:
Durch eine hohe Unterrichtsverpflichtung der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers (KL) in der Grundschule bzw. der Klassenvorständin/des Klassenvorstandes (KV) in der Sekundarstufe I  in einer integrativen Klasse soll eine intensive Beziehung zum Klassenverband gewährleistet, eine Steuerungsfunktion gegenüber dem Jahrgangsstufenteam sichergestellt und darüber hinaus die Elternpartnerschaft intensiviert werden.

Im Hinblick auf die hohe Unterrichtsverpflichtung der Sonderschullehrerin/des Sonderschulleh​rers in den Integrationsklassen der Sekundarstufe I kann auch die Funktion des KVs ins Auge gefasst werden.
· Qualität der Zusammenarbeit im Team

Grundsätzlich tragen alle Mitglieder des Teams die Verantwortung für den gemeinsamen Unter​richt aller Schülerinnen/Schüler in der Klasse. Dies beinhaltet kooperatives Handeln (Unter​richts​planung, arbeitsmethodische Aufbereitung, individueller Förderplan), sowie Kompetenz​transfer auf der Basis der verschiedenen Ausbildungshintergründe (VS-HS-Lehrerin/Lehrer, Son​der​schullehrerin/Sonderschullehrer). 

Die größtmögliche Abdeckung der literarischen Unterrichtsgegenstände durch Schaffen von Kernteams sichert die Möglichkeit der Koordination und die Kontinuität in den sozialen Beziehun​gen.  Um dies zu gewährleisten sollte mit dem Lehrer/der Lehrerin für WE und EH, dem/der Reli​gionslehrer/in ein Kernteam die Größe von maximal 5 (VS, Grundstufe I), max. 6 (VS, Grund​stufe II) und max. 8 Lehrer/Lehrerinnen (Sekundarstufe I) nicht überschreiten.

Zeiträume für gemeinsame Planungsprozesse sollen geschaffen werden, um zu gewährleisten, dass zielgerichtetes Arbeiten erfolgt (gemeinsame Erstellung des individuellen Förderplans, Abstimmung der Methoden, Zusammenarbeit im Team, Reflexion und Evaluation des Unterrich​tes, ...). 

· Wissenstransfer innerhalb des Klassen-, und Stufenteams

Für die Sicherstellung der umfassenden Informationsweitergabe ist die Schulleiterin/der Schul​leiter zuständig.  

Verantwortlich für den Wissenstransfer über Formen der Behinderungen und die daraus resultie​renden, unterstützenden Fördermaßnahmen sind die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer bzw. die Klassenvorständin / der Klassenvorstand und die Sonderschullehrerin / der Sonderschulleh​rer. Dieser Transfer muss im Vorfeld, nach Nennung der Schülerinnen / Schüler mit SPF (1.3.) bis spätestens Ende September erfolgt sein. 
· Organisatorische Rahmenbedingungen

Strukturen für Planungs-, und Reflexionsgespräche schaffen (zeitliche, räumliche, organisatori​sche ...)

Schaffung von offenen Lernfeldern/Übungswerkstatt: geblockte Stundenanzahl, Zusammenfüh​rung von Fächern, ... 
Pflege und Hilfspersonal anfordern (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz § 35a)

Für Barrierefreiheit Vorsorge treffen (§ 5 und 6 des Steiermärkischen Behindertengesetzes)

· Arbeitsmethodisch – didaktische Qualität

Um der individuellen Förderung aller Schülerinnen/Schüler gerecht zu werden, sind frontale und offene Lernformen bedarfsorientiert einzusetzen.

In der Sekundarstufe I wird empfohlen, binnendifferenzierte Klassen den Klassen mit Leistungs​gruppen (LG) vorzuziehen.

Bei Führung von Leistungsgruppen sind alle Leistungsgruppen für die Kinder mit SPF zu öffnen (prioritär 1. oder 2. LG)

Situationsadäquate Anwendung von Teamteachingmodellen sowie der Einsatz von spezifischen Lehr- und Lernmitteln, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen/Schüler sind vor zu sehen.

· Vernetzung und Kooperation mit schulischen

und außerschulischen  Expertinnen/Experten
Die speziellen Kompetenzen eines pädagogischen Teams, wie Ausbildungen in den Bereichen: LRS, Rechenschwäche, Kinder mit besonderen Erziehungsbedürfnissen, ADHS, Autismus, ... müssen von der Schulleitung systematisch erfasst, sichtbar gemacht werden. Diese Kompeten​zen sollen ins allgemeine pädagogische Handeln der Schule Eingang finden. 

Bei Nichtausreichen der schuleigenen Kompetenzen soll über den BSR/das SPZ auf mögliche andere schulische Expertinnen/Experten (Sprachheillehrerinnen/Sprachheillehrer, Beratungs​leh​rerinnen/Beratungslehrer  für  LRS, ...) zurückgegriffen werden. 

Die Kooperation und Vernetzung mit außerschulischen Fachkräften wie Sozialarbeiterinnen/So​zialarbeitern, Erziehungshelferinnen/Erziehungshelfern, Therapeutinnen/Therapeuten ... ist grundsätzlich zum Wohle des Kindes anzustreben.

Sonderpädagogische Zentren haben dabei koordinierende,  unterstützende Funktion und dienen als Informationsdrehscheibe. 

Weitere wesentliche fachliche Unterstützung bietet die zuständige Schulpsychologische Bera​tungsstelle.

· Einbeziehen der Erziehungsberechtigten
Der schulische Einstieg ist für alle Kinder und deren Eltern prägend und gehört deshalb gut vor​bereitet. Dies bedeutet ein empathisches Eingehen auf die Sorgen, Ängste und Bedürfnisse aller. 

Auf Grund der spezifischen Bedürfnisse ist eine intensive Zusammenarbeit erforderlich. 

Ziel führend dabei wäre ein Elternabend vor Beginn des neuen Schuljahres. Anlässlich dieses Elternabends werden allgemeine Informationen über die Klassenzusammensetzung, allgemeine Informationen  über  Formen der Behinderung und über das angestrebte pädagogische Konzept weiter gegeben.

Diese Zusammenarbeit soll auf Basis von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung erfolgen.

Elterngespräche (Elternabende, Einzelgespräche ...) sind im Laufe des Unterrichtsjahres in perio​dischen Abständen im Sinne von Zielsetzungen und Zielüberprüfungen durchzuführen.  

Im Sinne der Nachhaltigkeit und Nachvollziehbarkeit wird die Anfertigung eines Gesprächsproto​kolls empfohlen. 

· Dokumentation und Evaluierung
Regelmäßige Überprüfungen des Ist-Zustandes der Klasse sollen im pädagogischen und sozia​len Bereich im Rahmen von Teamsitzungen und Konferenzen durchgeführt werden. Basis dafür stellen  spezielle Informationen, Beobachtungen und Einschätzungen der klassenführenden Leh​rerinnen/Lehrer und Sonderschullehrerinnen/Sonderschullehrer dar.

Das Arbeiten im Team bietet  Möglichkeiten zur Unterrichtsbeobachtung, zur kollegialen Bera​tung und zum gegenseitigen Feedback. 

Zur Sicherung und Steigerung der Unterrichtsqualität mögen zumindest ein Mal pro Schuljahr Formen der Selbst-/Fremdevaluation ins Auge gefasst werden. 


(z.B. Verwendung des „edu–feedback–Programms“ zur Verfügung gestellt vom BMUKK)

· Aus-, Fort- und Weiterbildung
Ein wesentliches Qualitätsmerkmal stellt die Erarbeitung eines bedürfnis- und standortbezogenen Fort- und Weiterbildungsplanes durch das pädagogische Team und die Schulleitung dar.

Für die  Umsetzung des schuleigenen Fortbildungsplanes ist die Schulleitung zuständig. 

Der Fortbildungsplan ist mit dem Bezirkschulrat, seinem Pädagogischen Beirat  und den entspre​chenden Fortbildungsinstitutionen zur Sicherung der erforderlichen Ressourcen ab zu stimmen

Dieser Erlass ist in einer pädagogischen Konferenz  verpflichtend zu behandeln.

Er stellt den Rahmen für standortbezogene Planungsprozesse dar!

Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten:

Buchebner
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